
ANZEIGE

Urteil
Im Namen der Republik

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch die Senatspräsidentin Dr. Schrott-Mader als Vorsitzende
sowie die Richter Mag. Iby und Dr. Strolz in der Rechtssache der klagenden Partei Ver ein für K0n sum e n ten -
in for mat ion, 1060Wien, Linke Wienzeile 18, vertreten durch Kosesnik Wehrle & Langer Rechtsanwälte KG in
Wien, wider die beklagte Partei Sky Ö s t err e ich Gm b H, 1120Wien, Schönbrunner Straße 297/2,vertreten durch
Mag. Heinz Heher, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert: EUR 36.000,-),
über die Berufungen der klagenden. Partei (Berufungsinteresse: EUR 6.923,07) und der beklagten Partei (Berufungs
interesse: EUR 29.076,93)gegen das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 11.6.2012,22Cg 35/11g-6,in nichtöffentlicher
Sitzung zu Recht erkannt: .
1. Die beklagte Partei ist schuldig, im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern in Allgemeinen Geschäftsbedingungen,

die sie den von ihr geschlossenen Verträgen zugrunde legt, die Verwendung folgender Klauseln oder die Verwendung
sinngleicher Klauseln zu unterlassen; sie ist ferner schuldig,es zu unterlassen, sich auf diese Klauseln zu berufen, soweit
diese unzulässigerweise vereinbart wurden:
1) 1.1.2:Bei der inhaltlichen Gestaltung sowie Abänderung und Anpassung der einzelnen Kanäle, Programmpakete

und Paketkombinationen ist Sky frei, solange der Gesamtcharakter eines Kanals, eines Programmpakets bzw einer
Paketkombination erhalten bleibt

2) 1.1.3:Er erkennt darüber hinaus an, dass der Programminhalt von Sportkanälen und -paketen saisonal bedingt bzw
abhängig von der Verfügbarkeit der jeweiligen Programmrechte für Skyvariieren kann.

3) 1.1.3:Über Punkt 1.1.2.hinaus behält sich Sky vor, den Inhalt einzelner Kanäle, Programmpakete und Paketkombi
nationen abzuändern bzw anzupassen, wenn und soweit dies aus programmkonzeptionellen bzw technischen Grün
den erforderlich ist. In einem solchen Fall wird Sky den Abonnenten rechtzeitig, aber mindestens 1 Monat vor
Wirksamwerden der Änderung bzw Anpassung, über die bevorstehende Änderung bzw Anpassung informieren.
Der Abonnent ist berechtigt, den Vertrag auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderung bzwAnpassung
zu kündigen. Skywird den Abonnenten auf sein Kündigungsrecht und die zu wahrende Frist hinweisen.Die Kündi
gungmuss Sky bis zumWirksamwerden der Anderung bzwAnpassung zugehen.

4) 1.1.7:Bei Zubuchung des Multiroom Services beginnt die Mindestvertragslaufzeit des bestehenden Abos neu zu
laufen.

5) 1.2.5:Für den Leih-Digital-Receiver leistet Sky in der Weise Gewähr, dass Störungen beim Empfang der Skypro
gramme oder Zusatzdienste und Schäden des Digital-Receivers, die nicht auf ein Verschulden des Abonnenten zu
rückzuführen sind, während der Dauer des Vertrages kostenlos beseitigt werden. Der Abonnent hat in diesem Fall
das Leihgerät auf eigenen Kosten an Sky zur Reparatur oder zumAustausch zu versenden.

6) 1.2.6.:Der Abonnent ist verpflichtet, spätestens innerhalb von 14Tagen nach Beendigung des Abovertrags (unab
hängig ob ordentlich oder außerordentlich gekündigt oder auf sonstigeWeisebeendet) einen Leih-Digital-Receiver
auf eigene Kosten und Gefahr an Sky zurückzusenden.

7) 2.1.2:In jedem Fall bleibt Sky die Geltendmachung eines über die Vertragsstrafe hinaus gehenden Schadenersatzes
vorbehalten.

8) 3.1: Sky ist berechtigt, die vertragsrelevante und vertragswirksame Kommunikation, wie zB Vertragsbestätigung
und weitere Kundeninformation (im Folgenden: "Dokumente" genannt) rechtsverbindlich in elektronischer Form
über das Online-Kundencenter auf www.sky.atin der Rubrik "Mein Postfach" (im Folgenden: "Postfach" genannt)
dem Abonnenten zur Verfügung zu stellen.

9) 3.1:Nach Deaktivierung werden die Dokumente postalisch zugesendet. Sky behält sich vor, in diesem Fall für den
Versand der Dokumente eine angemessene Vergütung zu erheben. .

10) 3.1:Der Abonnent verpflichtet sich, die neu für ihn im Postfach auf diese Weise hinterlegten Dokumente regel
mäßig, spätestens alle 14Tage,zu prüfen. Sky stellt die Unveränderbarkeit der Daten im Postfach sicher, sofern die
Dokumente innerhalb des Postfachs gespeichert oder aufbewahrt werden. Sky ist berechtigt, die im Postfach abge
legten Nachrichten und sonstige Inhalte nach einem Zeitraum von einem Jahr ohne Rückfrage zu löschen.

11) 4.4:Sky kann die vom Abonnenten zu zahlenden Abobeträge entsprechend erhöhen, wenn sich die extern verur
sachten Technik-, Service- und Lizenzkosten für die Bereitstellung des Programms bzw den Inhalt erhöhen. Eine
Erhöhung muss demAbonnenten rechtzeitig, aber mindestens 1Monat imVoraus mitgeteilt werden. Der Abonnent
ist berechtigt, den Vertrag auf den Zeitpunkt desWirksamwerdens der Erhöhung zu kündigen, wenn die Erhöhung
bzw Erhöhungen zehn Prozent oder mehr des ursprünglichen Abopreises ausmachen. Die Kündigung muss Sky
spätestens bis zum Wirksamwerden der Preiserhöhung zugehen. Sky wird den Abonnenten auf das Kündigungs
recht und die zu wahrende Frist hinweisen. Macht der Abonnent von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch,
gilt die Anderung als genehmigt.

12) 4.5:Sky behält sich vor, bei einer zulässigen Änderung gemäß Punkt 1.1.4die Abobeträge abweichend von Punkt
4.4 entsprechend, das heißt im Verhältnis der Kostenänderung zu den Gesamtkosten anzupassen. In diesem Falle
wird Sky den Abonnenten rechtzeitig, aber mindestens 1Monat vorWirksamwerden der Preisänderung über diese
informieren. Der Abonnent ist berechtigt, das Abo zum Zeitpunkt desWirksamwerdens der Preisänderung schrift
lich zu kündigen. Skywird den Abonnenten auf sein Kündigungsrecht und die zu wahrende Frist hinweisen.

13) 5.1:Der Abonnent ist berechtigt, bei einem vollständigen oder teilweisen Programmausfall die Abobeiträge ent
sprechend der Schwere der Störung anteilig zu mindern, soweit der Abonnent und seine Erfüllungsgehilfen (insb.
Kabelnetzbetreiber) den Ausfall nicht zu vertreten haben. Eine solche Minderung ist ausgeschlossen, wenn der
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